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Entschädigung für Betroffene 
des Menschenhandels 
Rechtliche Verpfichtungen und ihre Umsetzung 
in der Praxis 

Dieser Beitrag zeigt, dass Opfern von Menschenhandel zwar gesetzlich Rechte für einen 
Anspruch auf Entschädigung eingeräumt werden, es in der Praxis aber Lücken in der 
Umsetzung gibt. Entschädigung für Opfer von Menschenhandel ist wichtig, um Ge­
rechtigkeit für die erlebte Ausbeutung zu erhalten und das Trauma zu verarbeiten. Auch 
wenn es auf internationaler Ebene mehrere Vorgaben für die Entschädigung von Opfern 
von Menschenhandel gibt, zeigt die Praxis, dass es Hürden gibt, um die Entschädigung 
tatsächlich zu erhalten. Verfahren für Entschädigung können mehrere Jahre dauern und 
in europäischen Ländern kann beobachtet werden, dass Opfer von Menschenhandel 
häufg auf den Zivilrechtsweg verwiesen werden, was oftmals eine weitere Belastung 
für Opfer bedeutet. Wird in einem Verfahren Entschädigung zugesprochen, können 
diese Urteile unter Umständen mangels greifbaren Vermögens nicht exekutiert werden. 
Entschädigung durch die Täterin oder den Täter ist daher in der Praxis schwierig zu er­
langen, unter anderem weil diese nicht mehr auffndbar sind, das vorhandene Vermögen 
über Dritte verwertet wird oder weil keine rechtliche Unterstützung bei der Exekution 
des Urteils zur Verfügung steht. Der Zugang zu Entschädigung durch Täterinnen und 
Täter im Rahmen des Strafverfahrens in Österreich wird im Beitrag anhand eines Falls 
von Menschenhandel diskutiert, bei dem im Strafverfahren den Opfern Entschädigungs­
summen zugesprochen wurden. 

1. EINFÜHRUNG spricht. 2011 wurde eine Frau durch Arbeit 
Ein Mann aus der Tschechischen Repu­ in einem Haushalt in Irland ausgebeutet; 
blik arbeitet in Großbritannien drei Jahre 2016 wurde ihr eine Entschädigung zuge­
lang zwölf bis 16 Stunden täglich im Rei­ sprochen, die sie jedoch bisher nicht er­
nigungssektor und erhält unregelmäßig halten hat.1 Diese kurzen Beschreibungen 
nur sehr geringe Summen ausbezahlt. zeigen, wie unterschiedlich Fälle von 
Trotz eines Strafverfahrens erhält er kei­ Menschenhandel sein können und welche 
ne Entschädigung zugesprochen. Eine Dauer Verfahren für Entschädigung haben 
junge Frau aus Bulgarien wird ungefähr können. Der folgende Beitrag informiert 
neun Monate sexuell ausgebeutet und er­ über den Rechtsrahmen zu Entschädigung 
hält in der Zeit gelegentlich Taschengeld. für Menschenhandel und zeigt zudem ak­
Im Strafverfahren wird ihr eine Summe von tuelle Erfahrungen und Herausforderungen 
4.000 Euro zugesprochen, was einem Viertel in der Umsetzung in Österreich und kon­
der geforderten Entschädigungssumme ent­ zentriert sich dabei auf Entschädigung im 
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Rahmen des Strafverfahrens und auf Ent­
schädigung durch den Staat. 

Der Begriff „Entschädigung“ ist im in­
ternationalen Menschenrechtsschutz in 
den „Grundprinzipien und Richtlinien 
betreffend das Recht der Opfer schwerer 
Menschenrechtsverletzungen und schwe­
rer Verletzungen des humanitären Völker­
rechts auf Rechtsschutz und auf Wieder­
gutmachung“ eingebettet.2 Opfer von 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
sollen einen Zugang zu einem effektiven 
rechtlichen Schutz haben.3 Der Staat sollte 
einen Rechtsrahmen bieten, der Zugang 
zu Wiedergutmachung erlaubt. Zudem hat 
der Staat für Handlungen oder Unterlas­
sungen, die Verletzungen internationaler 
Menschenrechtsnormen darstellen, Wie­
dergutmachung zu leisten. Obwohl bei 
Menschenhandel eine Person oder eine 
Personengruppe eine andere Person aus­
beutet, kann die dadurch entstandene Ver­
letzung von Rechten einzelner Personen 
dem Staat auf Grund beispielsweiser Ver­
letzung positiver Schutzpflichten des 
Staates zurechenbar sein.4 

Die Grundprinzipien auf Rechtsschutz 
und Wiedergutmachung nennen verschie­
dene Formen der Wiedergutmachung: Re­
stitution, Entschädigung, Rehabilitierung, 
Genugtuung und Garantien der Nichtwie­
derholung.5 Die UN­Sonderberichterstat­
terin zu Menschenhandel, Joy Ngozi Ezeilo, 
hat in einem Entwurf für Grundprinzipien 
zum Recht auf effektiven Rechtsschutz 
für Betroffene des Menschenhandels be­
tont, dass das Recht auf effektiven Rechts­
schutz einerseits das Recht auf Wiedergut­
machung umfasst, aber andererseits auch 
die prozessualen Rechte, um den Zugang 
zu gewährleisten.6 Unter den verschiede­
nen Formen der Wiedergutmachung spielt 
Entschädigung im Bereich Menschenhan­
del die bedeutendste Rolle.7 

Dieser Beitrag zeigt, dass die Verpfich­
tungen zum Recht auf Entschädigung im 

Rechtsrahmen von Staaten umgesetzt wer­
den, dennoch sind in der Praxis Lücken 
im Zugang zu Entschädigung sichtbar. 
Eine Analyse aus dem Jahr 2012 in elf 
europäischen Staaten hat gezeigt, dass der 
Zugang aus mehreren Gründen erschwert 
wird. Einerseits wurde gezeigt, dass die 
Unterstützung von Betroffenen in dem 
Prozess zur Erlangung von Entschädigung 
nicht ausreichend gewährleistet ist. Zudem 
wird seitens der Strafverfolgung und Justiz 
der Schwerpunkt nicht auf Entschädigung 
gelegt. Unentgeltlicher Rechtsbeistand ist 
essentiell, um den Zugang zu Entschädi­
gung zu verwirklichen, allerdings wird 
nicht in allen Staaten umfassender Rechts­
beistand gewährleistet. Zugesprochene 
Beträge sind oftmals sehr niedrig und es 
ist schwer, diese tatsächlich zu erhalten.8 

Gleichzeitig wurde in Österreich eine 
erste Bestandsaufnahme zu Entschädigung 
für Betroffene des Menschenhandels 
durchgeführt. Die Studie analysierte 76 
Fälle, in denen Strafantrag oder eine An­
klage in Zusammenhang der Delikte 
„Menschenhandel“ (§ 104a Strafgesetz­
buch [StGB]) und „grenzüberschreitender 
Prostitutionshandel“ (§ 217 StGB) vorlag. 
Insgesamt erhielten nur fünf Betroffene 
von allen analysierten Fällen tatsächlich 
eine Entschädigung.9 

2. RECHTLICHER RAHMEN ZU 
ENTSCHÄDIGUNG FÜR BETROF-
FENE DES MENSCHENHANDELS 
International betrachtet stellt das Zusatz­
protokoll der Vereinten Nationen zur 
Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung 
des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen­ und Kinderhandels („Palermo 
Protokoll“)10 ein zentrales Instrument dar, 
da es unter anderem Menschenhandel de­
fniert und Rechte von Betroffenen formu­
liert. In Bezug auf Entschädigung legt das 
Palermo Protokoll fest, dass Vertrags­
staaten sicherstellen müssen, dass die „in­



18 

.SIAK-JOURNAL 4/2019

 
 
 

 

 
 

  
 
 

  

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
    

  

 

 

 
 

  

 

nerstaatliche Rechtsordnung Maßnahmen 
vorsieht, die es den Opfern des Menschen­
handels ermöglichen, Entschädigung für 
den erlittenen Schaden zu erlangen“11. 
Das bedeutet, dass Staaten die gesetz­
lichen Möglichkeiten für Entschädigung 
schaffen müssen, jedoch nicht verpfichtet 
sind, dafür zu sorgen, dass Betroffene von 
Menschenhandel tatsächlich eine Entschä­
digung erhalten.12 Diese Lücke zwischen 
einem effektiven Rechtsschutz im Rechts­
rahmen und dessen Umsetzung in der Pra­
xis wird zum Teil durch das acht Jahre 
später in Kraft getretene Übereinkommen 
des Europarats zur Bekämpfung des Men­
schenhandels13 gefüllt. 

Der relevante Artikel zu Entschädigung 
im Übereinkommen des Europarats geht 
weiter und verlangt auch, dass Staaten 
eine Entschädigung durch Täterinnen und 
Täter vorsehen. Zusätzlich jedoch müssen 
Staaten „eine Entschädigung der Opfer 
nach Maßgabe ihres internen Rechts (…) 
gewährleisten“14. Es bleibt den Staaten 
überlassen, durch welche konkreten Maß­
nahmen eine Entschädigung gewährleistet 
werden soll.15 Als Beispiele nennt Artikel 
15 Abs 4 des Übereinkommens des Euro­
parats die Einrichtung eines Entschädi­
gungsfonds oder Maßnahmen oder Pro­
gramme zur sozialen Unterstützung und 
Integration der Opfer. 

Auf EU­Ebene ist in der Richtlinie zur 
Verhütung und Bekämpfung des Men­
schenhandels16 vorgesehen, dass Opfer 
von Menschenhandel einen Zugang zu 
bestehenden Regelungen für Entschädi­
gung der Opfer von vorsätzlich begange­
nen Gewalttaten erhalten müssen. Dadurch 
ist der höhere Standard des Übereinkom­
mens des Europarats, der eine Gewährleis­
tung der Entschädigung vorsieht, in dieser 
Richtlinie nicht gegeben. Allerdings stärkt 
eine andere Richtlinie, die Richtlinie über 
Mindeststandards für die Rechte, die Un­
terstützung und den Schutz von Opfern 

von Straftaten17, Betroffene in Bezug auf 
eine Entschädigung durch die Täterin oder 
den Täter im Strafverfahren. Opfer haben 
demnach das Recht, im Strafverfahren in­
nerhalb einer angemessenen Frist eine Ent­
scheidung über die Entschädigung durch 
die Straftäterin oder den Straftäter zu erwir­
ken, außer es muss nach innerstaatlichem 
Recht eine Entscheidung in einem anderen 
gerichtlichen Verfahren ergehen. Zudem 
sollen Staaten Maßnahmen unterstützen, 
die eine angemessene Entschädigung der 
Opfer durch Täterinnen und Täter fördern.18 

In Österreich werden die Verpfichtungen, 
resultierend aus Artikel 15 des Überein­
kommens des Europarats, durch mehrere 
Maßnahmen umgesetzt: 

Zentrales Instrument stellt die psycho­
soziale und juristische Prozessbegleitung 
dar. Opfer, die durch eine vorsätzlich be­
gangene Straftat Gewalt oder gefährlicher 
Drohung ausgesetzt wurden, haben An­
spruch auf eine psychosoziale und juris­
tische Prozessbegleitung. Zudem haben 
auch Opfer einen Anspruch, die in ihrer 
sexuellen Integrität und Selbstbestimmung 
beeinträchtigt wurden oder deren persön­
liche Abhängigkeit durch eine Straftat 
ausgenützt worden sein könnte.19 Der An­
spruch auf psychosoziale und juristische 
Prozessbegleitung besteht unabhängig 
von einem Aufenthaltstitel und besteht 
bei allen Formen der Ausbeutung im Rah­
men des Menschenhandels20, also auch bei 
Ausbeutung der Arbeitskraft. 

In Österreich ist LEFÖ21­Interventions­
stelle für Betroffene des Frauenhandels 
(LEFÖ­IBF) die einzige bundesweit an­
erkannte Opferschutzeinrichtung, die im 
Auftrag des Bundesministeriums für Inne­
res und des Bundeskanzleramts tätig ist. 
Im Rahmen der psychosozialen und juris­
tischen Prozessbegleitung bietet LEFÖ­
IBF Opfern des Menschenhandels pro­
fessionelle Beratung über den gesamten 

https://k�nnte.19
https://f�rdern.18
https://erhalten.12
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Prozess und unterstützt bei der Durchset­
zung von Entschädigungsansprüchen. Vor 
dem Strafverfahren bereitet LEFÖ­IBF 
die Betroffenen vor und unterstützt sie im 
Zusammenhang mit den psychischen Be­
lastungen des Verfahrens. 

Jedes Opfer kann sich gemäß § 67 Straf­
prozessordnung (StPO) dem Strafverfah­
ren als Privatbeteiligte oder Privatbeteilig­
ter anschließen. Privatbeteiligte können 
privatrechtliche Ansprüche im Zuge des 
Strafverfahrens geltend machen. Im Falle 
einer Verurteilung entscheidet das Gericht 
auch über die privatrechtlichen Ansprü­
che. Fehlen allerdings Informationen, um 
verlässlich über die Ansprüche urteilen 
zu können, werden Privatbeteiligte auf 
den Zivilrechtsweg verwiesen. Sachver­
ständige, die eine Körperverletzung oder 
Gesundheitsschädigung beurteilen, sollen 
auch die entsprechenden Schmerzperioden 
feststellen, wodurch der Zuspruch privat­
rechtlicher Ansprüche im Strafverfahren 
gefördert werden soll.22 

Die Verpfichtung, resultierend aus Ar­
tikel 15 Abs 4 des Übereinkommens des 
Europarats, Entschädigung zu gewährleis­
ten, wird in Österreich durch Ansprüche 
basierend auf dem Verbrechensopfergesetz 
(VOG)23 erfüllt. Personen haben einen An­
spruch auf Leistungen basierend auf dem 
VOG, wenn „mit Wahrscheinlichkeit an­
zunehmen ist“, dass durch eine Straftat, 
die mit mehr als sechs Monaten Freiheits­
strafe bedroht ist, eine Körperverletzung 
oder Gesundheitsschädigung eingetreten 
ist.24 Werden die hier relevanten Straf­
taten „Menschenhandel“ (§ 104a StGB) 
und „grenzüberschreitender Prostitutions­
handel“ (§ 217 StGB) in Österreich be­
gangen, sind Personen aus Österreich und 
EU­Mitgliedsländern anspruchsberechtigt. 
Während Betroffene aus Drittstaaten sich 
zum Tatzeitpunkt rechtmäßig in Österreich 
befinden müssen, um anspruchsberech­
tigt zu sein, gilt für Betroffene des Men­

schenhandels eine Ausnahmeregelung: 
Wurde ein unrechtmäßiger Aufenthalt zum 
Tatzeitpunkt durch Menschenhandel be­
wirkt, sind Betroffene dennoch anspruchs­
berechtigt, solange ein Aufenthaltsrecht 
für besonderen Schutz (gemäß § 57 Abs 1 
Z 2 AsylG) oder ein darauf folgender Auf­
enthaltstitel vorliegt.25 

Die Ansprüche aus dem VOG umfassen 
gemäß § 2 VOG unter anderem den Er­
satz des Verdienstentganges, Heilfürsorge, 
Kosten der Rehabilitation sowie eine Pau­
schalentschädigung für Schmerzensgeld. 
Anträge nach dem VOG können bereits 
während der polizeilichen Ermittlungen 
oder des Strafverfahrens gestellt werden. 
Es ist nicht erforderlich, die Täterin oder 
den Täter zuvor zivilrechtlich zu belan­
gen.26 Die Ansprüche aus dem VOG hän­
gen auch nicht von einer zuvor versuchten 
aber erfolglosen Entschädigung durch die 
Täterin oder den Täter ab.27 

3. HERAUSFORDERUNGEN IN 
DER UMSETZUNG IN EUROPA 
Im Rahmen des aktuellen Projekts zu Ent­
schädigung in Europa „Justice at Last“ wur­
den insgesamt 60 Fälle zu Menschenhandel 
in zehn europäischen Staaten untersucht. 
„Justice at Last“ analysiert bestehende 
Barrieren im Zugang zu Entschädigung 
und sensibilisiert relevante Stakeholder, 
um den Zugang zu verbessern.28 60 % der 
Fälle beziehen sich auf Menschenhandel 
zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, 
während 5 % der Fälle sich mit Menschen­
handel zum Zweck der Arbeitsausbeutung 
befassen. Mehr als die Hälfte der Fälle 
bezieht sich auf Entschädigung durch die 
Täterin oder den Täter oder im Strafver­
fahren.29 In 40 Fällen wurde eine Entschä­
digungssumme zugesprochen. Allerdings 
wurde in der Mehrheit der 40 Fälle keine 
Entschädigung ausbezahlt: Betroffene in 
29 Fällen erhielten im Untersuchungszeit­
raum keine Entschädigung.30 

https://Entsch�digung.30
https://fahren.29
https://verbessern.28
https://vorliegt.25
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Bis zur Erlangung einer Entschädigung 
gibt es mehrere Herausforderungen, die 
einen Zugang für Betroffene von Men­
schenhandel erschweren: 

Die im Projekt „Justice at Last“ analy­
sierten Fälle zeigen, dass Verfahren zur 
Entschädigung von langer Dauer sein kön­
nen. Während in einem Fall die Entschei­
dung innerhalb eines Jahres erlangt wer­
den konnte, dauerten die entsprechenden 
Verfahren in einem anderen Fall neun 
Jahre.31 Wichtiger Faktor für den Erfolg 
dieser Verfahren ist, dass die Betroffenen 
des Menschenhandels für die Dauer der 
Verfahren Aufenthalt im Land gewährt 
bekommen. Im Rahmen der Überprüfung 
zur Umsetzung des Übereinkommens des 
Europarats wird Staaten daher empfohlen, 
den Zugang zu Entschädigung durch Auf­
enthalt sicherzustellen.32 

Der Überwachungsmechanismus zur 
Umsetzung des Übereinkommens des Eu­
roparats „GRETA“ hat zudem in zahlrei­
chen Länderberichten festgestellt, dass das 
Recht auf anwaltlichen Beistand und unent­
geltlichen Rechtsbeistand nicht in allen Ver­
tragsparteien des Übereinkommens unein­
geschränkt gewährleistet wird.33 GRETA 
zeigt, dass im Allgemeinen wenig Informa­
tionen zu Entschädigung verfügbar sind34 

und empfehlt daher, statistische Daten, wie 
Anzahl der Anträge oder die Höhe der zuge­
sprochenen Entschädigung, zu erheben.35 

Im Hinblick auf die 60 im Rahmen des 
Projekts „Justice at Last“ analysierten 
Fälle in zehn Staaten zeigt sich, dass das 
Modell der Privatbeteiligung in der Praxis 
am häufgsten angewandt wird (in 60 % der 
analysierten Fälle).36 Die Höhe der zuge­
sprochenen Entschädigung variiert sehr 
in den Ländern und reicht von zugespro­
chenen Summen in der Höhe von 180.000 
Euro bis 800 Euro für Menschenhandel 
zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Die 
identifzierten Faktoren für die Bemessung 
von immateriellem Schaden umfassen in 

den Ländern unter anderem: Richtlinien 
zur Bemessung von Schmerzperioden, 
medizinische Gutachten, Alter der Person, 
Dauer der Ausbeutungssituation und die 
Anwendung von Gewalt, Drohungen oder 
freiheitseinschränkenden Maßnahmen.37 

Abgesehen von den unterschiedlichen 
Bemessungsgrundlagen wird im Rahmen 
dieses Projekts gezeigt, dass nicht immer 
eine Begründung für die zugesprochene 
Höhe des Schadenersatzes zur Verfügung 
gestellt wird, was sich negativ auf weitere 
Verfahren zur Entschädigung der Betrof­
fenen auswirken kann.38 

„Justice at Last“ zeigt, dass in den un­
tersuchten Ländern die tatsächliche Höhe 
der Entschädigung für gewöhnlich in Zi­
vilverfahren eruiert wird. Betroffene von 
Menschenhandel sind im Zivilverfahren 
mehreren Herausforderungen ausgesetzt. 
Im Allgemeinen sind die Opferschutz­
rechte nicht im gleichen Ausmaß ausge­
prägt wie im Strafverfahren, zudem stellt 
für Betroffene ein zweites Verfahren auch 
emotional eine Hürde dar. Die Vermeidung 
möglicher hoher Kosten kann nicht in allen 
Ländern durch Verfahrenshilfe gewähr­
leistet werden.39 Auch in Österreich ist der 
Verweis auf den Zivilrechtsweg für Betrof­
fene des Menschenhandels auf Grund der 
möglichen neuerlichen Aussagen, der allei­
nigen Beweislast und des Kostenrisikos 
belastend und nachteilig und sollte daher 
vermieden werden.40 

Wird in einem Verfahren Entschädigung 
zugesprochen, zeigt sich in der Praxis, 
dass beispielsweise diese Urteile mangels 
greifbaren Vermögens nicht exekutiert 
werden können. Entschädigung durch die 
Täterin oder den Täter ist daher in der 
Praxis schwierig zu erlangen, unter ande­
rem weil diese nicht mehr auffndbar sind, 
das vorhandene Vermögen über Dritte ver­
wertet wird oder weil keine rechtliche Un­
terstützung bei der Exekution des Urteils 
zur Verfügung steht.41 Auch in Österreich 

https://steht.41
https://werden.40
https://werden.39
https://Ma�nahmen.37
https://F�lle).36
https://erheben.35
https://sicherzustellen.32
https://Jahre.31
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zeigt sich, dass die rechtlichen Möglich­
keiten zur Sicherstellung (§ 110 Abs 1 Z 2 
StPO) und Beschlagnahme (§ 115 Abs 1 
Z 2 StPO) auf Grund privatrechtlicher An­
sprüche sowie die Sicherung unter ande­
rem des Verfalls und anderer vermögens­
rechtlicher Anordnungen (§§ 110 Abs 1 
Z 3 und 115 Abs 1 Z 3 StPO) verstärkt 
ausgeschöpft werden sollten, um eine Ent­
schädigung durch den Täter oder die Täte­
rin zu ermöglichen.42 

Um trotz dieser Herausforderungen eine 
Entschädigung zu gewährleisten, wie Ar­
tikel 15 Abs 4 des Übereinkommens des 
Europarats es verlangt, müssen Staaten 
weitere Maßnahmen umsetzen und bei­
spielsweise unter anderem einen staatli­
chen Entschädigungsfonds errichten. Die 
meisten europäischen Staaten haben Ent­
schädigungsfonds für Opfer von Straftaten 
eingerichtet, durch die auch Betroffene 
von Menschenhandel eine Entschädigung 
erlangen können. Allerdings können Zu­
gangskriterien in verschiedenen Ländern 
eine Hürde darstellen. Im Rahmen der 
Evaluierungen durch GRETA wird daher 
empfohlen, dass diese Fonds für alle Be­
troffenen von Menschenhandel zugänglich 
sind, unabhängig davon, ob ein regulärer 
Aufenthalt vorliegt, von der Form der Aus­
beutung oder der Form der Gewalt.43 

4. ZUGANG ZU ENTSCHÄDIGUNG 
IN ÖSTERREICH: FALLBEISPIEL 
AUS DER PRAXIS 
Im Folgenden wird anhand eines aktuellen 
Falles zu Menschenhandel in Österreich 
illustriert, welche bedeutende Rolle 
Kooperation zwischen den einzelnen Ak­
teuren und psychosoziale und juristische 
Prozessbegleitung für Opferschutz und 
Zugang zu Entschädigung haben. 

4.1 Zum Hintergrund des Falls 
Im März 2018 wandte sich eine betrof­
fene Frau an die Polizei, berichtete von 

der Ausbeutung und wurde so als Opfer 
des Menschenhandels erkannt. Die Polizei 
informierte sofort LEFÖ­IBF, womit von 
Anfang an sichergestellt werden konnte, 
dass die Betroffene im Strafverfahren 
psychosozial begleitet wird. Das Ange­
bot der sicheren und geheimen Unterkunft 
von LEFÖ­IBF wurde von der Frau in 
Anspruch genommen, was ihr erlaubte, in 
Sicherheit zur Ruhe zu kommen. 

Basierend auf der Aussage dieser einen 
Frau wurden von der Polizei, insbesondere 
des Ermittlungsbereichs 10 des nieder­
österreichischen Landeskriminalamts, 
die Ermittlungen aufgenommen. Im Juni 
2018 mündete das Ermittlungsverfahren 
in der Festnahme von fünf Beschuldig­
ten. Am selben Tag wurden 13 weitere 
Opfer erkannt und befragt.44 Durch eine 
enge Kooperation zwischen der Polizei 
und LEFÖ­IBF konnten alle Betroffenen 
durch LEFÖ­IBF unterstützt werden. Von 
Beginn an wurden sie bei den Einvernah­
men begleitet und ebenfalls in die sicheren 
geheimen Notunterkünfte aufgenommen. 

Die Vorgehensweise der Täterinnen und 
Täter sowie das Ausmaß der Tat stellen 
sich basierend auf den Befragungen der 
betroffenen Frauen sowie einer Telefon­
überwachung wie folgt dar: Über mehr als 
zwei Jahre wurden zumindest 20 Frauen im 
Escortbereich und in der Wohnungsprosti­
tution ausgebeutet. Eine im Herkunftsland 
der Betroffenen bekannte Schönheitsköni­
gin warb die Frauen für den gehobenen 
Escortbereich in Österreich an. Hier ange­
kommen, fanden sich die Frauen in einer 
Situation von Fremdbestimmung wieder, 
bei der sie weder über ihre Arbeitszeiten, 
Arbeitsbedingungen noch Entlohnung be­
stimmen konnten. Die fünf Beschuldigten 
übten Kontrolle und Macht auf die Betrof­
fenen aus, indem sie ihnen die Aussichts­
losigkeit ihrer Situation immer wieder 
darlegten. Die Beschuldigten drohten, den 
Familien der Frauen zu erzählen, dass sie in 

https://befragt.44
https://Gewalt.43
https://erm�glichen.42
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Österreich der Prostitution nachgehen. Ein 
ungesicherter Aufenthalt war ein weiteres 
Druckmittel in der Ausbeutungssituation, 
so dass die Betroffenen sich nicht trauten, 
sich an die Polizei zu wenden. 

Schon kurz nach dem Eingreifen der Po­
lizei zeigte sich, wie wichtig ausgezeich­
nete Kommunikation und Kooperation 
zwischen LEFÖ­IBF, Polizei und Staats­
anwaltschaft ist. Die bestehende hervor­
ragende Zusammenarbeit ermöglichte 
es unter anderem, dass im Falle von vier 
Frauen eine kurzfristig anberaumte kon­
tradiktorische Vernehmung durchgeführt 
werden konnte, damit diese schnell aus 
persönlichen Gründen in ihr Herkunfts­
land zurückkehren konnten. Durch die 
kontradiktorische Vernehmung konnten 
die vier Frauen trotz ihrer raschen Rück­
kehr am Verfahren teilnehmen und das 
Erlebte dem Gericht vermitteln. Auch 
konnten sie somit als Privatbeteiligte ihre 
Entschädigungsansprüche einbringen, die 
in weiterer Folge durch die juristische Pro­
zessbegleitung weiterverfolgt wurden. Ihre 
Entschädigungsansprüche gegenüber den 
Beschuldigten wurden geltend gemacht, 
ohne dass sie viele Monate in Österreich 
bleiben mussten. 

Bis zur Anklageerhebung wurde ver­
sucht, die Frauen einzuschüchtern. Private 
Fotos wurden auf diversen Social­Media­
Konten gepostet, um sie Familienangehö­
rigen zugänglich zu machen. Die Kinder 
der Opfer im Herkunftsland wurden bedroht, 
wobei diese Bedrohungen so subtil waren, 
dass sie nicht angezeigt werden konnten. 
Die dadurch entstandene Angst der Frauen 
wurde von den in Österreich beteiligten 
Akteuren, wie der Staatsanwaltschaft, 
ernstgenommen, was sie darin bestärkte, 
weiterhin am Strafverfahren mitzuwirken. 

Im April 2019 erfolgte die Verurteilung 
aller Beschuldigter wegen Menschen­
handels (§ 104a Abs 1 und Abs 4 StGB), 
grenzüberschreitenden Prostitutionshan­

dels (§ 217 Abs 1 StGB), Ausbeutung von 
Fremden (§ 116 Abs 1 FPG), gefährlicher 
Drohung (§ 107 Abs 1 StGB), Schlepperei 
(§ 114 StGB) sowie wegen weiterer De­
likte zu Freiheitsstrafen zwischen drei und 
sechs Jahren. Keiner der Verurteilten hat 
gegen das Urteil berufen.45 

4.2 Zum Vorliegen des Tatbestands-
merkmals der Ausbeutung 
Unlautere Mittel gemäß § 104a Abs 2 
StGB, die angewandt wurden, waren Ein­
schüchterungen und der Einsatz von ge­
fährlichen Drohungen, Täuschung über 
Tatsachen sowie die Ausnützung von 
Zwangslagen. Es wurden falsche Zusagen 
über die Bedingungen der Prostitutions­
ausübung in Österreich gemacht, mit der 
Vorgabe, dass die Hälfte des Verdiens­
tes einbehalten werden könne sowie dass 
beim Escortservice eine freie Wahl der 
Kunden bestünde. Die Täterinnen und 
Täter nutzten durch den teilweise undoku­
mentierten Aufenthalt der Opfer sowie der 
schwierigen Wirtschaftslage in deren Her­
kunftsland die Zwangslage der Opfer aus. 
Weitere Aspekte der Zwangslage waren 
die Unkenntnis des Landes und der Spra­
che, die finanzielle Abhängigkeit sowie 
auf Grund der drohenden Schande den 
Angehörigen gegenüber eine De­facto­
Unmöglichkeit, in das Herkunftsland zu­
rückzukehren.46 

Das Vorliegen einer sexuellen Ausbeu­
tung gemäß § 104a Abs 3 StGB wird in 
dem Urteil durch eine ausführliche Be­
schreibung der Arbeitsbedingungen der 
Frauen dargelegt. Die Frauen durften maxi­
mal 20 % des Verdienstes einbehalten und 
mussten mit ihnen vorgegebenen Preisen 
arbeiten. Sie hatten keinen Tag in der 
Woche frei, sie durften weder Kunden noch 
Sexualpraktiken ablehnen und mussten 
auch an Tagen ihrer Menstruation oder bei 
Erkrankung den Geschlechtsverkehr ge­
gen Entgelt mit den Kunden durchführen. 

https://r�ckzukehren.46
https://berufen.45
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Die Rücksichtslosigkeit wurde unter an­
derem dadurch gezeigt, dass ein Opfer 
trotz Vaginalentzündung weiterarbeiten 
musste.47 Die sexuelle Ausbeutung wurde 
verschärft durch Kontrolle, ständige Er­
niedrigung und Demütigung. 

Um die Glaubwürdigkeit der Opfer in 
Bezug auf die sexuelle Ausbeutung im 
Prozess in Frage zu stellen, wurden dem 
Gericht Fotos vorgelegt, welche die Frauen 
mit fröhlicher Laune zeigten. Die Erfah­
rung in ähnlich gelagerten Fällen zeigt, 
dass diese Methode angewandt wird und 
im Vorfeld absichtlich Fotos von den Be­
troffenen in entspannter und fröhlicher 
Atmosphäre gemacht werden. Das Gericht 
beurteilte diese Fotos jedoch als Moment­
aufnahmen, „aus denen keinesfalls der 
generalisierende Rückschluss zulässig 
ist, dass sich die Zeuginnen besonders 
‚wohl gefühlt‘ hätten“. Die Feststellung, 
dass Opfer unter Einsatz unlauterer Mittel 
sexuell ausgebeutet wurden, schließt nicht 
aus, „dass es phasenweise in der Freizeit 
‚gute Laune‘ gegeben haben mag.“48 

Dieses Urteil kann in Bezug auf die Be­
urteilung sexueller Ausbeutung als heraus­
ragend betrachtet werden, da vorrangig die 
tatsächlichen Arbeitsbedingungen zur Beur­
teilung herangezogen wurden. Obwohl man­
che der betroffenen Frauen ungefähr 800 
Euro im Monat zur Verfügung hatten, nicht 
in allen Fällen direkte körperliche Gewalt 
ausgeübt wurde und sie bereits im Vorfeld 
wussten, dass sie in der Sexindustrie tätig 
sein werden, wurden die tatsächlichen Ar­
beitsbedingungen und der einbehaltene Ver­
dienst von mindestens 80 % als ausschlagge­
bend für das Vorliegen sexueller Ausbeutung 
im Rahmen von Menschenhandel gesehen. 

4.3 Entschädigung für Betroffene im 
Fallbeispiel 
Im vorliegenden Fall wurden 16 Opfern 
insgesamt 281.800 Euro an Entschädigung 
zugesprochen, was im Hinblick auf im All­

gemeinen bestehende Hürden im Zugang 
zu Entschädigung als Erfolg zu werten ist. 

Entschädigung ist für Opfer eines straf­
rechtlichen Deliktes ein Teil der restaura­
tiven Gerechtigkeit. Der Zuspruch einer 
Entschädigung ist eine Form der Anerken­
nung des erlittenen Leids. Es ist eine Form 
der Gerechtigkeit für Opfer des Menschen­
handels, dass Täterinnen und Täter das 
zuvor durch Ausbeutung erwirtschaftete 
Vermögen zum Teil als Entschädigung für 
nicht bezahlten Lohn und immateriellen 
Schaden bezahlen müssen. Alle Frauen im 
vorliegenden Fall befanden sich in einer 
schlechteren Situation als vor der Tat. Ne­
ben der unveränderten oder schlechteren 
wirtschaftlichen Situation mussten sie jetzt 
zusätzlich mit ihrem erlittenen Trauma 
kämpfen. Dieses Trauma äußert sich zum 
Beispiel in unspezifischen Angstzustän­
den, die zur Folge haben, dass sie nicht 
alleine sein können, oder in unvorherseh­
bar eintretenden Panikattacken. 

Eine der ersten wichtigen Schritte für den 
Zuspruch der Entschädigung in diesem Fall 
wurde in den ersten Vernehmungen gelegt. 
In den Protokollen wurde festgehalten, wie 
viel Geld die Frauen eingenommen haben 
und wie viel sie dann an die Beschuldigten 
weitergeben mussten. Im Laufe des weite­
ren Ermittlungsverfahrens wurden Konto­
unterlagen, Verträge, Bankomatkarten, 
Bargeld, Autos und Handys sichergestellt. 
Diese Finanzermittlungen dienten dazu, 
um das Vorliegen einer kriminellen Verei­
nigung beurteilen zu können. In Bezug auf 
Entschädigung waren diese Erhebungen 
zudem sehr bedeutsam, da so Aussagen 
bezüglich des vorenthaltenen Verdienstes 
belegt werden konnten. Die Auslandserhe­
bungen in den USA, Kanada, Kolumbien, 
Panama, Venezuela sowie Spanien zeigten 
das umfangreiche Handlungsfeld der Be­
schuldigten. Schließlich wurden in diesem 
Fall ungefähr 50.000 Euro für verfallen er­
klärt und weitere Gegenstände konfsziert. 

https://musste.47
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Anhand dieses Falls kann gezeigt wer­
den, dass es im Allgemeinen schwer ist, 
den genauen Betrag nachzuvollziehen, 
welcher den Opfern vorenthalten wurde. 
Es ist für Betroffene herausfordernd, sich 
in einer Ausbeutungssituation genau zu 
merken, wann wie viel Geld vorenthalten 
wurde. Daher konnte auch im Vorfeld der 
Verhandlung dieses Falls nur ein unge­
fährer Betrag berechnet werden. Im Rah­
men der psychosozialen und juristischen 
Prozessbegleitung wurden mit den Be­
troffenen gemeinsam die Beträge eruiert. 
Zudem konnte in diesem Fall auch eine 
Analyse der Finanzfüsse einen Rahmen 
bestimmen. Die im Vorfeld eruierte 
Gesamtsumme an Entschädigung für alle 
16 Frauen betrug 711.800 Euro. 

Nach einem Zuspruch ist das tatsäch­
liche Erhalten der Entschädigung sehr 
wichtig. Erst dann können Betroffene ihre 
nächsten Schritte setzen. Eine der in diesem 
Fall betroffenen Frauen möchte die ihr 
zugesprochene Entschädigung in ein eige­
nes kleines Geschäft investieren, um un­
abhängig zu sein. Andere möchten damit 
Fort­ und Ausbildungen bezahlen. Weitere 
wollen zumindest ihre Schulden, die sie 
durch die Unterstützung ihrer Familien im 
Herkunftsland machen mussten, bezahlen. 

5. CONCLUSIO UND EMPFEH-
LUNGEN 
Erkennen von Menschenhandel und das 
Erkennen von Indikatoren von Ausbeutung 
sind der erste Schritt, um Betroffenen von 
Menschenhandel einen Zugang zu Ent­
schädigung zu ermöglichen. Darstellungen 
von Frauenhandel in der Öffentlichkeit 
werden jedoch oftmals von vorherrschen­
den Stereotypen getragen, die ein so ge­
nanntes „ideales Opfer“ zeigen: Junge, 
naive Frauen, die vorher nicht wussten, 
dass sie in der Prostitution arbeiten wer­
den, werden von einem kriminellen Netz­
werk in ein anderes Land gebracht. Diese 

Darstellung von Opfern trifft jedoch nicht 
auf alle Betroffenen zu.49 Auch der vor­
hin diskutierte Fall zeigt, dass Opfer von 
Menschenhandel bereits vor der Ausbeu­
tungssituation wissen können, dass sie in 
dem Bereich arbeiten werden, jedoch über 
die Bedingungen getäuscht wurden. Auch 
Frauen mit einer guten Ausbildung kön­
nen in eine Zwangslage gebracht werden, 
in der sie dann ausgebeutet werden. Es ist 
wichtig, individuelle Verletzbarkeiten zu 
prüfen, da diese dynamisch und kontext­
abhängig sind und nicht starr an einzelnen 
Indikatoren festgemacht werden können. 

Die Erfahrungen in dem vorhin disku­
tierten Fall haben unterstrichen, dass eine 
funktionierende Kooperation zwischen 
Strafverfolgungsbehörden und Opfer­
schutzeinrichtungen unerlässlich ist, um 
Ansprüche auf Entschädigung geltend zu 
machen. Zudem hat dieser Fall gezeigt, 
dass eine Einbindung der jeweiligen für 
Finanzermittlung zuständigen Einheiten 
von großer Bedeutung ist, um ein umfas­
sendes Bild über bestehende Geldfüsse der 
Täterinnen und Täter sowie deren durch die 
Ausbeutung erwirtschaftetes Vermögen zu 
erhalten. Das ist ein wichtiger Faktor für 
die Ermittlung der Anspruchshöhe der Be­
troffenen. 

Weiters zeigt dieser Fall, dass ein Fokus 
auf das Erfassen der Arbeitsbedingungen 
der Betroffenen im Laufe der Ermittlungen 
und im Strafverfahren dazu beiträgt, die 
durch die Ausbeutung erwirtschaftete 
Summe zu ermitteln. Dadurch kann erho­
ben werden, wie hoch der vorenthaltene 
Verdienst der Betroffenen war. 

Obwohl eine Entschädigung im Straf­
verfahren zugesprochen wurde, ist es in 
der Praxis für die Betroffenen schwierig, 
diese Zusprüche tatsächlich zu erhalten, da 
der Zuspruch aus verschiedenen Gründen 
nicht exekutiert werden kann.50 Das für 
verfallen erklärte Vermögen muss von den 
Opfern im oben geschilderten Fall einge­
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fordert werden, wobei anwaltliche Unter­
stützung notwendig ist, die allerdings nicht 
von der Prozessbegleitung gedeckt ist. Um 
weitere notwendige Schritte für die Um­
setzung der Ansprüche aus dem beispiels­
weise verfallenem Vermögen umsetzen zu 
können, wäre es vorteilhaft, wenn auch 
diese Schritte im Rahmen der juristischen 
und psychosozialen Prozessbegleitung 
unterstützt werden könnten. 

Für eine Beurteilung der erlittenen 
Schmerzen wären Gutachten von Sach­
verständigen notwendig, um die Höhe 
des Schmerzengeldes feststellen zu kön­
nen. Gutachten könnten notwendig sein, 
um beispielsweise das Vorliegen einer 
Qualifkation nach § 104 (4) StGB, bei­
spielsweise das Vorliegen eines „beson­
ders schweren Nachteils“, zu beurteilen. 
Allerdings zeigt sich in der Praxis, dass 
in nur wenigen Fällen Sachverständigen­

gutachten eingeholt werden.51 Damit zu­
sammenhängend wurde bereits 2012 in 
einer Analyse relevanter Fälle gezeigt, dass 
eine genauere Begründung der Höhe der 
Zusprüche sowie deren Zusammensetzung 
in Strafurteilen empfehlenswert wären, um 
die Entscheidung über die Höhe nachvoll­
ziehbarer zu gestalten.52 

Ein Modell, das in den Niederlanden 
2011 eingerichtet wurde, verhilft Betrof­
fenen zu einem schnelleren und unbüro­
kratischeren Zugang zu zugesprochenen 
Entschädigungssummen. Bezahlt die Täte­
rin oder der Täter die Entschädigung nicht 
oder nicht im vollen Umfang im Zeitraum 
von acht Monaten nach Rechtskraft des 
entsprechenden Urteils, bezahlt der Staat 
den Betrag an das Opfer. Der Staat fordert 
in Folge den Betrag von der Täterin oder 
dem Täter zurück.53 

https://zur�ck.53
https://gestalten.52
https://werden.51
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